
SATZUNG 
des Schützenvereins 1965 Hirschburg e.V. 

Hirschberg a.d.B. 

§ 1 Name und Sitz 
Der Verein führt den Namen Schützenverein 1965 Hirschburg e.V. Hirschberg a.d.B .. 
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Weinheim a.d.B. unter der Nummer 325 
eingetragen. Sitz ist Hirschberg a.d.B. 

§ 2 Zweck 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des sportlichen Schießens mit den zur Ausübung 

genehmigten Waffen und sonstiger, dem Schießsport dienlichen Ausgleichssportarten, 
der Abhaltung von Veranstaltungen schießsportlicher Art und der Förderung der Kultur 
und des Brauchtums. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
Förderung und Durchführung sportlicher Übungen, Wettkämpfen, dessen Kultur und 
Brauchtum sowie durch Errichtung bzw. Erhaltung der dem Verein zur Verfügung 
stehenden, oder im Eigentum des Vereins befindlichen Sportanlagen. 

2. Der Verein ist Mitglied des Badischen Sportbundes und des Badischen Sportschützen 
verbandes. Der Verein ist berechtigt, weiteren Fachverbänden mit den Zielen des 
Satzungszweckes gern. Nr. 1 beizutreten. 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei Ihrem Ausscheiden, bei 
Auflösung oder Aufhebung des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile 
(Darlehen, Kredite) zurück. Eingebrachte Sacheinlagen gehen ersatzlos in das 
Vereinsvermögen über. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

4. Die Wahrnehmung jugendspezifischer Interessen wird durch eine besondere Jugend 
ordnung geregelt (siehe Anhang). Die Jugendordnung ist durch Beschluss der Haupt 
versammlung verabschiedet und wird der Vereinssatzung angeheftet. 

§ 3 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
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§ 4 Mitgliedschaft 
1. Die Mitglieder des Vereins setzen sich zusammen aus: 

a. Mitglieder unter 18 Jahren 
b. Mitglieder über 18 Jahren 
c. Ehrenmitglieder 

2. Mitglieder können alle Personen werden, die sich in geordneten Verhältnissen befinden, 
keine kriminellen Strafdelikte begangen haben und nicht unter Strafverfolgung der 
öffentlichen Rechtsprechung stehen. 

3. Anmeldungen sind bei der Vorstandschaft (Schriftführer) schriftlich einzureichen. 

4. Die Aufnahme selbst erfolgt für ordentliche Mitglieder durch den Gesamtvorstand mit 
2/3-Mehrheit. 

5. Sollte einer Aufnahme nicht stattgegeben werden, so steht dem Antragsteller das Recht 
des Einspruchs an die nächste Generalversammlung zu, die mit 213-Mehrheit endgültig 
über den Aufnahmeantrag entscheidet. 

6. Jedes Mitglied erhält eine Satzung des Vereins. 

7. Die Mitglieder erhalten außerdem nach erfolgter "Meldung" den Sportschützenausweis 
des Badischen Sportschützenverbandes. 

8. Mitglieder, die sich um den Verein ganz besondere Verdienste erworben haben, können 
von der Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

9. Die Mitglieder können die Einzelmitgliedschaft in den Fachverbänden nach § 2 
erwerben, in denen der Verein Mitglied ist. Der Beitritt sowie der Austritt des Vereins zu 
bzw. aus den Fachverbänden wird durch die Vorstandschaft mit 2/3-Mehrheit 
entschieden. 

§ 5 Rechte und Pflichten 
1. Jedes Mitglied hat das Recht, an sportlichen und geselligen Veranstaltungen des 

Vereins teilzunehmen. Es hat das Recht, an allen Haupt- und außerordentlichen 
Mitgliederversammlungen teilzunehmen, Wünsche und Anträge an die Versammlung zu 
richten sowie sportliche, waffentechnische und waffengesetzliche Fragen an die 
Vorstandschaft zu stellen. 

2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, den Verein nach besten Kräften zu fördern, am 
Erreichen des Vereinszieles mitzuwirken, die Anordnungen und Beschlüsse der 
Vorstandschaft und der Haupt- und außerordentlichen Mitgliederversammlungen und 
insbesondere die Schießstandordnung des eigenen Vereins, sowie bei Gastvereinen, 
einzuhalten. 

3. Ehrenmitglieder haben alle Rechte und Pflichten ordentlicher Mitglieder. 

§ 6 Erlöschen der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, durch schriftliche Austrittserklärung auf den 

Schluss eines Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten oder durch 
Vereinsausschluss. 

2. Der Beitrag ist bis zum Erlöschen der Mitgliedschaft zu entrichten. 
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3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Vorstandschaft ausgeschlossen werden: 
a. bei Nichtbezahlung des Jahresbeitrages nach vorheriger Mahnung. 
b. bei wiederholtem Zuwiderhandeln gegen die Anordnung der Vorstandschaft, 

gegen die Schießordnung oder die Vereinssatzung. 
c. bei grober Verletzung von Sitte und Anstand. 
d. bei vorsätzlicher Gefährdung des Vereins durch Verleumdung. 

4. Vor jeder Entscheidung der Vorstandschaft über den Ausschluss eines Mitgliedes ist 
dem Betroffenen rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen den Ausschluss hat der Be 
troffene das Recht, innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
Beschwerde einzulegen. Die nächstfolgende Hauptversammlung hat mit relativer 
Mehrheit endgültig über die Mitgliedschaft zu entscheiden. Der getroffene Beschluss ist 
rechtskräftig. 

5. Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder verlieren jedes Anrecht an den Verein 
und seine Einrichtungen. 

6. Die Kündigung einer Mitgliedschaft in den Fachverbänden nach § 4 Nr. 9 ist durch das 
jeweilige Mitglied schriftlich mindestens sechs Wochen vor Beginn der vom 
Fachverband gesetzten Kündigungsfrist beim Vorstand einzureichen. 

§ 7 Beiträge der Mitglieder 
1. Jedes Vereinsmitglied bezahlt einen Jahresbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag sowie 

außerordentliche Beiträge werden von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit 
festgelegt. Sämtliche Einnahmen des Vereins sind zur Erfüllung des Vereinszweckes 
(§ 2) zu verwenden. 

2. Die Mitgliedsbeiträge an die Fachverbände nach § 2 sind von den Mitgliedern, die den 
jeweiligen Fachverbänden beigetreten sind, gesondert zu bezahlen. Die Bezahlung 
erfolgt über den Verein. 

§ 8 Leitung und Verwaltung 
1. Der Vorsitzende (Oberschützenmeister) leitet die Vereinsgeschäfte und vertritt den 

Verein gerichtlich und außergerichtlich. Vertretungsbefugnis hat außerdem der 
2. Vorsitzende (Schützenmeister) gemeinsam mit dem Organisationsleiter. 

2. Vorstandschaft 
Die geschäftsführende Vorstandschaft besteht aus: 

a. 1. Vorsitzender (Oberschützenmeister) 
b. 2. Vorsitzender (Schützenmeister) 
c. Organisationsleiter 
d. Schriftführer 
e. Schatzmeister 
f. Schießleiter 
g. Jugendleiter 
h. Beisitzer entsprechend den Erfordernissen. 

Bei Bedarf können für die Positionen c. - f. Stellvertreter gewählt werden. Die 
geschäftsführende Vorstandschaft ist berechtigt für die Bereiche Kantine, 
Öffentlichkeitsarbeit sowie Gebäude- und Geräteinstandhaltung verantwortliche 
Personen zu ernennen. 

3. Die Vorstandschaft unterstützt den Vorsitzenden in der Leitung des Vereins. Ihr obliegt 
es, Ausschüsse zur Erledigung bestimmter Angelegenheiten zu bestellen. Sie 
entscheidet in allen in der Satzung vorgesehenen Fällen. Die Vorstandssitzungen 
werden geleitet vom 1. Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden. 
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